jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5001

- WasserstralRen-Verkehrsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023



file:///

Benutzung der Treppelwege

1. 1.Treppelwege sind fur

1. a)Zwecke der Schifffahrt, insbesondere der Hilfeleistung bei Havarien, der Versorgung von Fahrzeugen oder
dem Treideln,

2. b)die Zu- und Abfahrt der Schiffsbesatzungen und ihrer Angehdrigen sowie gewerbsmaRiger
Fahrgastzubringer,

3. c)Rettungs- und Feuerloschzwecke,

4. d)Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, der Bundeswasserstral3enverwaltung, des ¢ffentlichen
Sicherheitsdienstes, der Fernmeldeverwaltung (Oberste Fernmeldebehdrde, Fernmeldebiros und
Funkiberwachung) und der Gewasseraufsicht und

5. e)Zwecke der Kraftwerksunternehmen

bestimmt.

2. 2.Die Benutzung von Treppelwegen flir andere Zwecke ist verboten.

3. 3.Vom Verbot der Z 2 sind ausgenommen soweit dadurch die Benltzung der Treppelwege gemaR Z 1 nicht
beeintrachtigt wird:

1. a)Fullganger;

2. b)Radfahrer und Rollstuhlfahrer;

3. c¢)Fischereiaustibungsberechtigte im unumganglich notwendigen Umfang; diese Ausnahme schlief3t Inhaber
von Fischereilizenzen nicht ein;

4. d)inhaber eines entsprechenden Privatrechtstitels, die eine Bescheinigung gemaf3 Z 6 deutlich sichtbar
mitfGhren;

5. e)Rollschuhfahrer, Inline-Skater und ahnliches nach Mal3gabe des § 50.02 Z 3;

6. flLandfahrzeuge, die fur schifffahrtsrechtlich oder wasserrechtlich bewilligte Arbeiten eingesetzt werden,
zwischen der Baustelle und dem nachsten 6ffentlichen Verkehrsweg.

4. 4.Die Benutzung der Treppelwege mit Landfahrzeugen fur Zwecke gemaR Z 1 lit. a und b ist nur fur Fahrten
zwischen einem Fahrzeug (§ 1.01 lit. a Z 1) und dem nachsten 6ffentlichen Verkehrsweg gestattet.

5. 5.Die Ausnahme gemaf Z 3 lit. ¢ gilt nur flr Fahrten zwischen dem Giltigkeitsbereich der
Fischereiausibungsberechtigung und dem nachsten 6ffentlichen Verkehrsweg.

6. 6.Inhabern eines Privatrechtstitels fir das Fahren oder Reiten auf Treppelwegen ist Gber Antrag durch die
BundeswasserstraBenverwaltung eine Bescheinigung auszustellen, aus der zeitlicher und értlicher Umfang der
Berechtigung ersichtlich sind.

7. 7.Benltzer der Treppelwege gemal3 Z 3 haben BenUtzern der Treppelwege gemall Z 1 die ungehinderte
BenUtzung der Treppelwege zu ermdglichen.

8. 8.Fir die Benutzer der Treppelwege gilt§ 1.04 (Allgemeine Sorgfaltspflicht) sinngemaR.

9. 9.Bei der Befahrung von Treppelwegen ist die Fahrgeschwindigkeit so zu wahlen, dass ein Anhalten innerhalb der
halben Sichtstrecke méglich ist.

10. 10.Die BenUtzer der Treppelwege haben Anordnungen, die ihnen von Schifffahrtsaufsichtsorganen im Interesse
der Schifffahrt erteilt werden, zu befolgen.

In Kraft seit 01.02.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/wsvo/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/wsvo/paragraf/1
file:///

	§ 5001
	- Wasserstraßen-Verkehrsordnung


